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Ärztlicher Sonn- und Feiertagsdienst in Königswiesen  
 
 

04./05. Februar 2012 Dr. Moser 
11./12. Februar 2012 Dr. Ehrenbrandtner   
18./19. Februar 2012  Dr. Weitersberger 
25./26. Februar 2012  Dr. Hasenberger 
   
 

Bevölkerungsbewegung 2011 
          

 
Im Jahr 2011 wurden                             12 Ehepaare haben sich vor dem Standesamt 
30 Kinder geboren.                                 Königswiesen das Ja-Wort gegeben                                 

                                             
                         

             17 Gemeindebürger  
             sind im Jahr 2011 
                              verstorben.  
 
 

 
 Per 31.12.2011 waren 3.192 Personen 
 mit Hauptwohnsitz und 169 Personen 
 mit Nebenwohnsitz in der Gemeinde 
 Königswiesen gemeldet. 

     
Gemeindebücherei 
Königswiesen  
 
Die Gemeindebücherei hat im Vorjahr 
an verschiedenen Veranstaltungen 
teilgenommen und somit konnte das Jahr 2011 in der 
Bücherei wieder erfolgreich abgeschlossen werden.  
 
Es wurden wieder zahlreiche Bücher angekauft und somit 
sind per 31.12.2011 9.856 Bücher in der Bücherei 
inventarisiert. Im Jahr 2011 wurden 4.353 Bücher entlehnt 
und es sind derzeit über 1000 BenutzerInnen angemeldet, 
davon ca. 450, die im Jahr 2011 mindestens eine 
Entlehnung getätigt haben. 
 
Auch in diesem Jahr wird sich die Bücherei wieder an 
mehreren Veranstaltungen beteiligen und hofft jetzt schon 
auf rege Teilnahme sowie zahlreichen Besuch in der 
Bücherei.  
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Alter VW Bus wird verkauft 
 
Die Gemeinde scheidet einen VW Bus, Marke: Caravelle, Type: 70D-Bus, 
Farbe: weiß, Baujahr: 1993, aus. Interessenten mögen sich bezüglich Ankauf 
beim Gemeindeamt, Tel. 07955/625521 (Amtsleiter Gassner), unter Angabe 
eines Preisangebotes melden. 

 
Heizkostenzuschuss – Aktion 2011/2012 

 
Die OÖ Landesregierung hat auch für die Heizperiode 2011/2012 die 
Gewährung eines Heizkostenzuschusses an sozial bedürftige Personen 
beschlossen. Dieser beträgt 140 Euro bei Unterschreiten der festgesetzten 
Einkommensgrenze und 70 Euro bei Überschreiten dieser 
Einkommensgrenze um bis zu maximal 50 Euro. Die Antragsfrist läuft noch 

             bis 13. April 2012. 
 
Soziale Bedürftigkeit liegt vor, wenn das monatliche Nettoeinkommen aller tatsächlich im 
Haushalt/der Wohnung lebenden Personen die Summe der  anzuwendenden Ausgleichs-
zulagenrichtsätze für das Jahr 2012  
 

• Alleinstehende: 814,82 €;   
• Ehepaar/ Lebensgemeinschaft: 1.221,68 €;  
• je Kind: 154,79 € (=Erhöhung des Richtsatzes für jedes Kind von 125,72 € zuzüglich 

Kinderzuschuss von 29,07 €)  
nicht  übersteigt.  
 
Bei Bestehen einer Haushaltsgemeinschaft von Eltern(teilen) mit erwachsenen, selbst-
erhaltungsfähigem(n) Kind(ern) ist für das „Kind“ die für eine alleinstehende Person festgelegte 
Einkommensgrenze von 814,82 Euro anzuwenden; bei gemeinsamen Haushalt von Geschwistern  
gilt ebenfalls jeweils dieser Richtsatz. 
 
Auskünfte zum Heizkostenzuschuss und Antragsformulare gibt es beim Gemeindeamt und auch im 
Internet unter www.land-oberoesterreich.gv.at. 

 
Termine „1. HJ/2012“ für Betriebs-
gründer in der WKO Freistadt 
 
Betriebsgründer, die ausführliche Beratungen vor der Gründung in Anspruch nehmen, sind 
erfolgreicher. Daher bietet die Wirtschaftskammer Freistadt für alle Gründungs-Interessenten einen 
Gründer-Workshop an, und zwar am  
 
Mi, 22. Februar 2012        Do, 22. März 2012 Mi, 25. April 2012          Do, 31. Mai 2012  
    

jeweils von 15.00 bis 18.30 Uhr in der WKO Freistadt, Linzer Straße 11, 4240 Freistadt. 
 
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter Telefon 05-90909-5200 oder per E-Mail 
freistadt@wkooe.at ist aber unbedingt notwendig. 
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Anrainerinformation über Pflichten im Winter 
 
Nicht nur die Gemeinde, sondern auch die Bürger haben eine 
Pflicht, die Gehwege vor ihren Häusern von Verunreinigungen 
und Schnee frei zu räumen und bei Glatteis entsprechend zu 
streuen.  
 
Seitens der Gemeinde wird auf die gesetzlichen Anrainerver-
pflichtungen, insbesondere gemäß § 93 Straßenverkehrsordnung 
1960 - StVO 1960, BGBl 1960/159 idgF, hingewiesen: 
 
§ 93 StVO 1960 lautet 
„(1) Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, ausgenommen die Eigentümer von 
unverbauten land- und forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften, haben dafür zu sorgen, daß die 
entlang der Liegenschaft in einer Entfernung von nicht mehr als 3 m vorhandenen, dem öffentlichen 
Verkehr dienenden Gehsteige und Gehwege einschließlich der in ihrem Zuge befindlichen 
Stiegenanlagen entlang der ganzen Liegenschaft in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr von Schnee und 
Verunreinigungen gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis bestreut sind. Ist ein Gehsteig (Gehweg) 
nicht vorhanden, so ist der Straßenrand in einer Breite von 1 m zu säubern und zu bestreuen. Die 
gleiche Verpflichtung trifft Eigentümer von Verkaufshütten. 
(1a) In einer Fußgängerzone oder Wohnstraße ohne Gehsteige gilt die Verpflichtung nach Abs. 1 
für einen 1 m breiten Streifen entlang der Häuserfronten. 
(2) Die in Abs. 1 genannten Personen haben ferner dafür zu sorgen, daß Schneewächten oder 
Eisbildungen von den Dächern ihrer an der Straße gelegenen Gebäude bzw. Verkaufshütten 
entfernt werden. 
[…] 
(6) Zum Ablagern von Schnee aus Häusern oder Grundstücken auf die Straße ist eine Bewilligung 
der Behörde erforderlich. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn das Vorhaben die Sicherheit, 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt.“ 
 
Im Zuge der Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Verkehrsflächen kann es aus 
arbeitstechnischen Gründen vorkommen, dass die Straßenverwaltung Flächen räumt und streut, 
hinsichtlich derer die Anrainer/Grundeigentümer im Sinne der vorstehend genannten bzw. anderer 
gesetzlicher Bestimmungen selbst zur Räumung und Streuung verpflichtet sind. 
 
Es wird aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

• es sich dabei um eine unverbindliche Arbeitsleistung der Gemeinde Königswiesen 
handelt, aus der kein Rechtsanspruch abgeleitet werden kann; 

• die gesetzliche Verpflichtung sowie die damit verbundene zivilrechtliche Haftung für die 
zeitgerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten in jedem Fall beim 
verpflichteten Anrainer bzw. Grundeigentümer verbleibt; 

• eine Übernahme dieser Räum- und Streupflicht durch stillschweigende Übung im Sinne des 
§ 863 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) hiermit ausdrücklich ausgeschlossen 
wird. 

 
Die Gemeinde ersucht um Kenntnisnahme und hofft, dass durch ein gutes Zusammenwirken der 
kommunalen Einrichtungen und des privaten Verantwortungsbewusstseins auch in diesem Winter 
wieder eine sichere und gefahrlose Benützung der Gehsteige, Gehwege und öffentlichen Straßen im 
Gemeindegebiet möglich ist. 
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Mitteilung des Österr. Roten Kreuzes 
 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Roten Kreuzes pflegen und 
betreuen auch in unserer  Gemeinde kranke und pflegebedürftige 
Personen. Aber trotzdem kommt es immer wieder zu Rück-
meldungen, dass Menschen, die Unterstützung bei der Pflege und 
Betreuung brauchen, zu wenig Information haben, wie sie zu dieser 
Unterstützung kommen.  
 
Deshalb wird auf diesem Wege die Erreichbarkeit der Hauskrankenpflege und der Mobilen Hilfe 
und Betreuung  für unsere Gemeinde bekannt gegeben: 
 
 
                                          
 
 
 

 

NACHRICHTEN VOM ZWERGERLHAUS 
 
Mit  dem neuen Jahr 2012 hat auch  wieder das Zwergerlhaus neu  
durchgestartet. 
 
Vorerst ein Dankeschön an Fam. Haider – Unimarkt  und an das Lagerhaus 
Königswiesen für die zur Verfügung gestellten Lebensmittel und Getränke! 

 
Unsere 5 Gruppen mit insgesamt 55 Kindern heißen: 
 
MO   Wolkenkinder         1 ½  bis 2 ½  Jahre mit Petra Hillinger 
DI     Sternenkinder         2 bis 3  Jahre  mit Sonja Peneder 
MI    Mondkinder             8 Monate bis 1  ½ Jahre   mit Anita Kaltenberger 
DO   Regenbogenkinder   2 -3 Jahre mit Gabi Gaffl 
FR    Sonnenkinder          3 bis 4 Jahre mit  Claudia Furchtlehner 
                                                                                                                                                   
Unsere Termine für das Frühjahr 2012: 
 
MI 15. Februar  9:00 – 10:30 Uhr  Faschingsfest im Pfarrheim                                       
 

SO  4.März       10:15-11:30 Uhr  Vaterspielgruppe 
 
Infos bei den Leiterinnen:  
Sonja Peneder:                    0664/4217698 
Gabriela Gaffl:                    0650/7440774 
 
 
 

Forstpflanzenbestellungen 
 
Über Ersuchen des Herrn Heinrich Obereder, vulgo Stadlberger, wird bekannt 
gegeben, dass benötigte Forstpflanzen bis Ende Februar 2012 bei ihm unter 
Tel. 0664/2031405 zu bestellen sind!   
 
Neuaufforstungen sind beim Marktgemeindeamt Königswiesen gemäß Kulturflächenschutzgesetz 
rechtzeitig anzuzeigen. 
 

Bezirkspflegedienstleiter DGKP Johann Binder, A-4240 Freistadt, Zemannstraße 33 
Telefon 07942 77144 26, Telefax 07942 77144 41, mailto: johann.binder@o.roteskreuz.at 



 

Anmeldung mindestens eine 
Woche vor Kursbeginn bei 
Sieglinde Freyenschlag:  
Tel.: 0664/1966010 
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VHS – Kurse im Februar 2012  
 
 
 

Gesundheit – Lebensfreude – die Nahrung  
und ihre verborgenen Schätze 
 

Wann:  DI 28.02. und 06.03.2012 19.00 – 21.30 Uhr  
Wo:   HS – Königswiesen 
Referentin:  Gabriele Satzinger 
 
 
 

Information der Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule (GuKPS) Freistadt 
 
Bewerben Sie sich jetzt für eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege.  
Eine abgeschlossene Ausbildung in diesem Bereich bietet Ihnen - auch in Zeiten der 
Wirtschaftskrise - sehr gute Berufsaussichten.  
Wir, das Lehrerinnenteam an der GuKPS Freistadt bieten Ihnen eine praxisnahe, 
schüler/innenorientierte, zukunftsfähige Pflegebildung mit vielen Karrieremöglichkeiten.  
 
Schwerpunkte an unserer Schule in Freistadt sind u.a. 

• verschiedenste neue Lehr- und Lernformen wie Theaterpädagogik, Projektarbeit  
• Schüler/innen machen Radio, 
• Auslands-Studienreisen und Praktikumseinsätze im Ausland. 

 
Persönliche Voraussetzungen u.a. 

• positive Absolvierung von 10 Schulstufen, bzw. 9. Schulstufen + abgeschlossener 
Berufsausbildung (Ausnahme in begründeten Fällen möglich) 

• gesundheitliche Eignung 
• Mindestalter: 17 Jahre – Es gibt keine altersmäßige Obergrenze! 

 
Bewerbungszeit ist noch bis 6. April 2012 

Nähere Auskünfte erhalten Sie unter: 
05 055476-21800 – Direktorin Friederike Kautz oder 05 055476-21801 - Sekretariat 
oder unter http://gesundheitsberufe.gespag.at 



-6- 
 

Stellenangebot an Studenten / Junglehrer / 
Interessierte 
 
Die OÖ HilfswerkGmbH ist ein soziales Dienstleistungsunternehmen mit 19 
Familien- und Sozialzentren in Oberösterreich und sucht zum sofortigen Eintritt 
 

Mitarbeiter im freien Dienstverhältnis 
für den Bezirk Perg und Freistadt 

 
Anforderungsprofil: 
•  vorzugsweise pädagogische Ausbildung (Absolvent/Innen der Pädagogischen 
   Hochschule od. Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik) 
•  Flexibilität und Selbstständigkeit 
•  Freude, Kinder bei der Lernorganisation zu unterstützen 
•  Zuverlässigkeit 
 
OÖ Hilfswerk GmbH, Familien- und Sozialzentrum Perg u Freistadt, Frau Sigrid Katzlinger 
Leharstraße 1a, 4320 Perg,  Hauptplatz 14, 4240 Freistadt, Tel. 0664/80 765 1902  
E-Mail: perg@ooe.hilfswerk.at, freistadt@ooe.hilfswerk.at 
  
 

Stellenausschreibung beim SHV Freistadt 
 
Der Sozialhilfeverband Freistadt beabsichtigt für die Bezirksseniorenheime 
Freistadt und Pregarten 
 

jeweils einen Koch/Köchin-Lehrling 
 

aufzunehmen. 
 
Voraussetzungen für eine Aufnahme sind Interesse für diesen Beruf und die Bereitschaft, einen Teil 
der Lehrzeit in einem Gastronomiebetrieb zu absolvieren. 
 
Bewerbungen mit Lebenslauf und einer Zeugniskopie des Abschlusszeugnisses des Schuljahres 
2010/2011 bzw. des Semesterzeugnisses 2012 können bis 9. März 2012 beim Sozialhilfeverband 
Freistadt, Promenade 5, 4240 Freistadt, eingebracht werden. 
 
Nachdem alle Bewerber/-innen einen Schnuppertag absolviert haben, erfolgt die endgültige 
Entscheidung über die Aufnahme. 
 
Weitere Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle des SHV, Herr Andreas Vierhauser, Tel. 07942/702-
62325, e-Mail: bh-fr.post@ooe.gv.at 
 
 
 

Hundehalte-Sachkundekurs in Linz 
 
Am Dienstag, den 28. Februar 2012 von 19.00 bis 21.00 Uhr wird im Wirtshaus 
„Zum schiefen Apfelbaum“, Hanuschstr. 26, 4020 Linz ein Hundehalte-Sachkundekurs 
abgehalten.                       
 
ANMELDUNG/ORGANISATION: TOGETHER Hundetraining, Mag. Brita Ortbauer, Tel.: 
0650/9006800, together@hundetraining.cc, www.hundetraining.cc 
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Ergänzung bzw. Richtigstellung zur Tarif-
Information des OÖ Verkehrsverbundes  
 
Wie in der Amtlichen Mitteilung Nr. 17 vom 27.12.2011 mitgeteilt wurde, sind in den 
Tarifbestimmungen des OÖ Verkehrsverbundes einige Änderungen eingetreten: 
 
Damit Personen zu Ermäßigungen wie „Halbpreis“ und „ermäßigt“ kommen, müssen für Fahrten 
auf Linien des OÖVV Berechtigungsnachweise (z.B. ÖBB VORTEILScard Senior, ÖBB 
VORTEILScard <26 usw.) vorgezeigt werden. 
 
Auf Anfrage seitens der Gemeinde hat MobiTipp Perg nunmehr nachfolgendes mitgeteilt, wie 
unsere Gemeindebürger zu diesen VORTEILScard’s kommen: 
 
VorteilsCard ÖBB: Dieses Bestellformular ist noch immer herkömmlich mit Durchschlägen zum 
Ausfüllen. Benötigt wird dieses Bestellformular, ein Passfoto und ein Ausweispapier, aus dem das 
Alter der antragstellenden Personen herausgeht (Pass, Personalausweis, Führerschein).  
Sofortige Ausstellung funktioniert nur an besetzten Bahnhöfen (Linz, Perg, Mauthausen). Man 
erhält eine vorläufige VC, die als Vorweis zum ermäßigten Kauf berechtigt. Die Vorteilscards der 
ÖBB kosten unterschiedlich (Details aus der Webseite untenstehend). Ermäßigungen gibt es 
zwischen 45 und 50% auf den regulären Vollpreis. Die VC ist in der Regel für 1 Jahr gültig. Die 
ÖBB schreibt dann jährlich ihre Kunden mit einem netten Erlagschein an, ob sie die VC auch 
weiterhin wollen (ja = Erlagschein zahlen, nein = Erlagschein nicht zahlen). Für 
Ausgleichszulagenbezieher gibt es die VC Senior zum Beispiel auch gratis, wenn die geforderten 
Nachweise (Auszug der PVA) beigebracht werden.  
http://www.oebb.at/de/Ermaessigungskarten/VORTEILScard/index.jsp 
 
Der Mehrwert für eure Gemeindebürger ist es, dass die VC <26, Familie, Spezial bzw. Senior auch 
im OÖ Verkehrsverbund akzeptiert werden und somit hier im Bus auch eine 45%ige (50%ige für 
Spezial) Ermäßigung lukriert werden kann. Große Ausnahme ist die Vorteilscard Classic, da 
bekommt man nur günstige Preise im Zug! Kein Ermäßigungsanspruch im Bus! 
 
Zur ÖsterreichCard: bitte im Reisecenter der ÖBB in Linz besorgen.  
http://www.oebb.at/de/Ermaessigungskarten/OeSTERREICHcard/index.jsp 
 
Hinsichtlich unserer Anfrage bezüglich Aufsichtsperson bei Kindern bis zum vollendeten 6. LJ 
wurde von MobiTipp folgendes mitgeteilt: 
 

• Kraftfahrliniengesetz sieht das Alter von Aufsichtspersonen mit dem vollendeten 6. 
Lebensjahr wirklich vor (5jähriger wird von 7jährigem begleitet – das ist ok).  

 
Richtig zu stellen wäre daher in der Tarifinformation (Amtl. Mitteilung 17 vom 27.12.2011) der 
„Punkt Kinder“: (Als Aufsichtspersonen können Personen ab dem vollendeten 6. LJ fungieren.) 
 

 
Sprechtag der Volksanwaltschaft 
 

Volksanwalt Dr. Peter Kostelka hält am Dienstag, den 7. Februar 2012 von 14.00 bis 16.00 Uhr  
bei der Bezirkshauptmannschaft Perg, 1. Stock, Zi. 117 einen Sprechtag ab. 
 
Anmeldung erforderlich: 0800 223 223-111 (kostenlos) oder vaa@volksanwaltschaft.gv.at 
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Betriebsanlagen-Sprechtage 
 

Die nächsten Betriebsanlagen-Sprechtage bei der Bezirkshauptmannschaft Freistadt finden am 
10. Februar und 24. Februar 2012 statt. (Änderungen vorbehalten)  
 
Eine telefonische Voranmeldung unter 07942/702-501 ist notwendig! 
 
 

Ärzte für Oberösterreich – Sammlung von Unterschriften 
 
Vor allem für den ländlichen Raum wird es von eminenter Bedeutung, dass auch 
die Versorgung mit Ärzten im niedergelassenen Bereich gesichert und 
gewährleistet ist. Aus diesem Grund unterstützt der OÖ Gemeindebund und auch 
die Marktgemeinde Königswiesen die Aktion der OÖ Nachrichten „Ärzte für 
Oberösterreich“. 
 
Die Bevölkerung wird eingeladen, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Beim Gemeindeamt, Zi. 3, 
liegt noch bis 10. Februar 2012 eine Unterschriftenliste auf. 
 
 

Gemeindeabgaben und Gebühren 2012   
 

Wasserbezugsgebühr   1,71 €  per m³ Wasserverbrauch inkl. Mwst 
Kanalbenützungsgebühr   3,66 €  per m³ Wasserverbrauch inkl. Mwst 
 
Kanalbenützungs-Grundgebühr       bis 50 m³      3,29  € monatl. inkl. Mwst 
Bemessungsgrundlage     51-100 m³      5,92  € monatl. inkl. Mwst 
Vorjahresverbrauch in m³   101-150 m³      7,88  € monatl. inkl. Mwst 
         je weitere 50 m³      + 1,30  € monatl. inkl. Mwst 
 
Fäkalentsorgung:  3,66 €/m³ 
 
Hundeabgabe   8,00 € jährlich für jeden Hund 
 
Müllgebühren 
a) für Ein- und Zweipersonenhaushalte  43,00  € jährl. inkl. Mwst 
b) für Haushalte ab 3 Personen   86,00  € jährl. inkl. Mwst 
c) für Zweitwohnsitzhaushalte   43,00  € jährl. inkl. Mwst 
 

Den Gewerbebetrieben wird zusätzlich eine nach Anzahl der Beschäftigten bzw. Anzahl der 
Sitzplätze und Betten gestaffelte Müllgebühr wie bisher vorgeschrieben. 
 
Kostenersatz für Kindergartentransport  8,00  € monatl. je Kind 
 

Schulausspeisung 
Schüler und Kindergartenkinder   2,20  € pro Mahlzeit 
Erwachsene (Lehrer)         3,70  € pro Mahlzeit 
 
Bauschuttanlieferung        bis 100 Liter  ----  
                                                    über 100 Liter        0,04 €  pro Liter  (40,-- € je m³) inkl. Ust 
 
Tourismusabgabe  0,15  € pro Kind 
    0,50  € pro Erwachsenen 
 

 
Mit freundlichen Grüßen!                                             Der Bürgermeister: 
        Johann Holzmann eh. 
F.d.R.d.A.:                  
     


